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Amtliches

reis ntt
für den Unterlahnkreis.

AmilicheS Blatt für die Bekanntmachungen des LanSeatsamtes und des Äreisansschnffes.
Rr. Z3S Diez, SamstOK  de » 87. Dezember LS18 3V. Aayrgarrg

Bekanntmachung.
Dem Kreis ist eine geringe Menge

Marmelade und Kunsthonig
zugewiesen worden, die nach Bedarf an die Landgememoen
verteilt werden soll.

Wir ersuchen die Herren Bürgermeister der Landgemein¬
den, Bestellung bis zum 5. Januar hierher einzureichen.
Kaufmännische Geschäftsstelle des Kreisansschuss.s
_ . des Unterlahnkreises

Verordnung.
»der die Berlängernng der ArdeitSzeit von gewerb-

tichen Arbeiter « in Lohndreschereiea.
Auf Grund von Ziffer VII Abs. 3 der Verordnung vom

17. 12. 1918 (R.-G.-Bl . S , 1436) ergeht unter dem Vorbe¬
halt jederzeitigen Widerrufs für den besetzten Teil des
Regierungsbezirks Wiesbaden folgende Anordnung:

Um eine möglichst rechtzeitige Bewältigung de) Aus¬
drusches der diesjährigen Körnerfruchternte im Jnterche
der Volksernährung zu ermöglichen, darf die tägliche Ar¬
beitszeit der in Lohndreschereien beschäftigten gewerblichen
Arbeiter bis Ende März 1920 auf durchschnittlich 16 Stun¬
den verlängert Ichrden.

In die Arbeitszeit sind die Wege vom Hofe zur Arbeit
und von der Arbeit zum Hofe einznrechnen, nicht dagegen
die Arbeitspausen.

Eine weitergehende Regelung der Arbeitszeit unterliegt
der Genehmigung im Einzelfalle.

Md ruck od er Abschrift dieser Verordnung ist in Be¬
trieben , die von ihr Gebrauch machen, auszuhängen.

Wiesbaden,  den 11. Dezember 1919.
Der Regierungs-Präfident.

Gesehen und genehmigt:
Ter Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreisrs.

E ha t ra s . Major.
J .-Nr . 2352 U. Diez,  den 23. Dezember 1919.

Bekanntmachung.
betreffend die Entrichtung der allgemeinen Umsatz¬
steuer und »er Umsatzsteuer auf Luxusgegenstände

für das Kalenderjahr 18 9.
Unter Bezugnahme auf die KreisblattbeLanntmachnng

dom 12. August 1918 — J .-Nr . II. 7892 - Kreisblatt Nr.
188, und auf Grund des § 17 Absatz 1 des Umsatz steuerge-
setzes und der 88 45 und 51 der Ausführungsbestimmungen
dazu werden die zur Entrichtung der allgemeinen Umsatz¬
steuer auf Luxusgegenstände verpflichteten gewerbetreiben¬
den Personen , Gesellschaften.und sonstigen Personenven -ini-
gnngen in den Landgemeinden des Unterlahnkreises aufge¬
fordert , die vorgeschriebenen Erklärungen über den Ge,amt¬
betrag der steuerpflichtigen Entgelte bezüglich der allge¬
meinen Umsatzsteuer bis spätestens Ende Januar
19 20  und bezüglich der Umsatzsteuer auf Luxusgegenstände
innerhalb eines Monats nach Ablauf des Steuexabschnkltes
(die Berechnung der Steuer auf Luxusgegenstände findet nach
Ablauf eines jeden Monats statt ) dem Unterzeichneten Um*
satzsteneramte schriftlich xinzureichen oder die erforderlichen
Angaben an Amtsstelle mündlich zu machen. Bon den Land¬
wirten ist außerdem die Anlage zur Umsatzsteuererklärnng
betr . di? Angaben über Grundbesitz. Viehbestand usw. aus-

zusiillen und der Steuererklärung beizufügen. Tie Stener-
pflichl erstreckt sich nicht auf Angehörige freier Berufe
(Aerzte, Rechtsanwälte , Künstler usw.).

Als steuerpflichtiger Gewerbebetrieb gilt auch der Be¬
trieb der Land- und Forstwirtschaft, der Viehzucht, der
Fischerei und des Gartenbaues sowie der Bergwerksbetrieb.
Die Absicht der Gewinnerzielung ist nicht Voraussetzung für
das Vorliegen eines Gewerbebetriebes im Sinne des Umsatz-
steuergesetzes.

Die Steuer wird auch erhoben, wenn und soweit die
steuerpflichtigen Personen usw. Gegenstände aus dem eige¬
ner, Betrieb zum Selbstzebranch oder -verbrauch entnehmen.
Als Entgelt gilt in letzterem Falle der Betrag der am
Orte und zur Zelt der Entnahme vom Wiederverkäuwrn
gezahlt zu werden pflegt.

Bon der allAmeincn Umsatzsteuer sind diejenigen Per¬
sonen usw. befreit , bei denen die Gesamtheit der Einnahmen
(nicht zu verwechseln mit Warenumsatz) in einem Kalender¬
jahr nicht mehr als 3000 Mark beträgt . Sie sind daher zur
Einreichung einer Erklärung nicht verpflichtet. 'Eine Mit¬
teilung an das Umsatzsteueramt über die in Anspruch ge¬
nommene Steuerfreiheit ist jedoch erforderlich.

Der Umsatzsteuer auf Luxusgcgenstände pp. unterliegen
auch diesenigen Personen usw., bei denen die Gesamtheit der
Entgelte in einem Kalenderjahre nicht mehr als 3000 Mrr?
beträgt.

Die Nichteinreichung der Erklärung zieht eine Ordnungs¬
strafe bis zu 150 Mark nach sich. ,

Das Umsatzsteueraesetz bedroht denjenigen, der über den
Betrag der Entgelte wissentlich unrichtige Angaben macht
und vorsätzlich die Umsatzsteuer hinterzieht oder einen ihm
nicht gebührenden Steuervorteil erschleicht, mit einer Geld¬
strafe bis zum 20fachen Betrage der gefährdeten oder hinter-
zogenen Steuer . Kann dieser Steuerbetrag nicht festgcstellt
werden, so tritt Geldstrafe von 100 bis 100 000 Mark ein.
Ter Versuch ist strafbar.

Zur Einreichung einer schriftlichen Erklärung sind Vor¬
drucke zu verwenden. ' Sie können bei dem Bürgermeister¬
amt und bei dem Unterzeichneten Umsatzsteueramt kosten¬
los entnommen werden.

Steuerpflichtige sind zur Anmeldung der Entgelte ver¬
pflichtet . auch wenn ihnen Vordrucke zu einer Erklärung
nicht zugegangen sind.

Tie Abgabe der Erklärung kann im übrigen durch nöti-
genlalls zu wiederholende Geldstrafen erzwungen werden,
unbeschadet der Befugnisse des Umsatzsteueramts, die Ver¬
anlagung auf Grund schätzungsweiser Ermittelung dorzu-
nehmen.

Der Barffche«de des « r-rsansschuUe«
: •> »

• '4  e * e t «
WWHeu nAWmeAmiPt:

Evr ISfr? der WMtSkverwalttMH bt%  NEAaHnßeetM
Ntz s tda I , Pfeftfor

J .-Nr . II. 12168 . Diez,  den 21. Dezember 1919
Rn die Her«« SisnSssheamten der Landgemeinden

im besetzten Teil des Kreises.
Betrifft : Registerführung.
Die zum Gebrauche fiir 1920 bestimmten StandtsrrMer

und die auf StaatskWen zu liefernden Formular ? werden
Ihnen in den nächsten Tagen zugehen. Die Register sind
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schonend gl» behandeln uni> stets soryMttg anfzubewnhetn.
Di » Register sind diesesmal wieder nicht mit Seiten¬

zahlen versehen, die Seitenzahlen sind deshalb vor der Im
geürauchnahme dort eiirzutragen.

Slnr 1. Januar 1920 sind die Haupt - und 'Rebenregister
vom Zahre 1919 auf der unmittelbar nach der letzten Eintra¬
gung folgenden unbeschriebenen Gelte unter Turchstreichung

maU zu prüfen , erforderlichenfalls zu berichtigen und zu
ergänzen. Der Vorlage der abgeschlossenen Neben rcgister
sehr rch bis zum 5. Januar k. Js . entgegen . (Tie Neben-
regcster aus dem unbesetzten Teil des Kreises gehen nach
Lnnburg .)

Der Borfitzevde de» Arei»a«Ssch»M.
A « . r

Scheuern.
Besehen und genehmigt:

Drr Chef der Militärverwaltung de« Unter ' rtz.ikreue«
Chatra «. Majsr.

J .-Nr . II. 12270 . Diez,  den 19. Dezember 1919
Betrifft : Vermahlung des Getreides der

Selbstversorger.
Bei den in den letzten Tagen vorgenommenen Revisio¬

nen einzelner Mühlenbetriebe durch einen Beamten der
NeichZEtreidestelle ist festgestellt worden , daß nicht sämt¬
liche Säcke mit Getreide der Selbstversorger , die iu die
Müsste gebracht werden , mit dem vorgeschrieben-n An¬
hängezettel versehen waren . Ich veranlasse daher die Herren
Bürgermeister , dafür zu sorgen, daß für jeden Sack ein An¬
hängezettel dem Selbstversorger bei der Aushändigung der
Mahlkarte übergeben wird.

Weiter ist festgestellt worden , daß einzelne Hecren Bür¬
germeister für Weizen, Roggen und Gerste nur eine Malst-
karte ausgestellt haben. Dreses Verfahren entspricht eben¬
falls nicht den Bestimmungen . Weizen und Roggen dürfen
ans eine Mahlkarte fveigegeben werden , während für Gerste
eine besondere Mahlkarte auszustelken ist.

Ich sehe mich daher veranlaßt , auf die genaueste Beach¬
tung der Bestimmungen in der Anordnung von: 8. August
1819 — Kreisblatt Nr . 175/76 — hinzuWNsen.

Der Borsitzende de» KreiSauSschusses.' ! , &B:
Scheuerer

Gesehen und genehmigt:
Ter Chef der Militärverwaltung des ünterlahnkreises.

ChatraS,  Major.

WeronnSmnchnng
In der Kvnsvlidationsfache von Horhausen wird hier¬

mit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß auf Beschluß
des Kulturamtes Limburg vom 12. Dezember 1919 gemäß
8 6 des Gesetzes vom 4. August 1904 die Plannachträge II
bis IV für vollstreckbar erklärt worden sind, nachdem ine
sämtlichen Beteiligten ordnungsmäßig geladen und Be¬
schwerde» gegen die Nachträge nicht vorgebracht sind.

Diez,  den 18. Dezember 1919.
»er Sa » » ra«

I . Ar
Scheuern-

Gesehen und genehmigt:
Der Chef der Militärverwaltung des UnterlahakrriseS.

Chatras,  Major.

I. 8410 . Diez,  den 22. Dezember 1619.
An die Herren Bürgermeister des Äreikes.

Ich erinnere hiermit wiederholt an die Erledigung
meiner Verfügung vom 6. Dezember 1919, I. 8024 , Kreis-
bla tt Nr . 230, betreffend Berichterstattung über di; im
laufenden Jahre stattgcfundenen Feuerwehrübungen und
erwarte sie binnen 5 Tagen.

Der Sandra «.
Z.

. 1 i Scheuer«

In der Konsolidationssache von Charlottenberg wird
hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß auf Be¬
schluß des Kulturamtes Limburg vom 4. Dezember 1919
gemäß § 6 des Gesetzes vom 4. August 1904 der Plannach¬
trag II für vollstreckbar erklär^ worden ist .nachdem die
sämtlichen Beteiligten ordnungNnäßig geladen und Be¬
schwerden gegen den Nachtrag nicht vorgebracht sind.

Diez,  den 18. Dezember 1919.
Der Sandra «.

I . ■ ' ;
Scheuern . .

®He| est und genehmigt:
Der Chef der Militärverwaltung>«» LuterlaHnlkveM.

Lßatra «. Major.

b 8167 . Diez,  den 20. Dezember 1919.
Bekanntmachung.

Die Wahl des Handelsmanns Albert Rosenthal aus
Herold zum zweiten Vorftehergehilfen der Kultnsaemeinde
Kördorf auf die gesetzmäßige 6jälirige Amttzdauer. begin¬
nend an: 15. Dezember 1919, habe ich bestätigt.

Der Sandra «.
I . « . : ■ '

Scheuern.
Gesehen und genehmigt:

D<r Chef der Militärverwaltung de« UttterlatznkreiM
. SES a 11 « «, Meckor.

MchtamtlicherL«K
Vermischte Nachrichten.

^ Freimarken - Wettbewerb.  Zur Erlangungzmer
Entwürfe für neue deutsche Briefmarken veranstaltet das Reichs-
postncinisterium einen allgemeinen öffentlichen und einen be¬
schrankten Wettbewerb . Die Bedingungen mr den allgemeinen
Wettbewerb , der mit Preisen im Gesamtbeträge von etwa 14 000
Mark ausgestattet ist. können beim Reichspostmuseum. Berlin
W. 66, Leipzigerstraße 15, schriftlich bestellt oder persönlich
entnommen werden . Tie Entwürfe müssen spätestens am 2.
Februar 1920 beim Reichspostmuseum vorliegen.

Verkehr.
( !) Ausla ndpost.  Von jetzt ab werden Postpakete ohne

Wertangabe und ohne Nachnahme nach Finnland  wieder nir
Beförderung auf dem direkten Seeweg über Lübeck angenommen.
kLie Gebühr beträgt 2,80 ML für das Paket . Die Dampfer
fahren jeden Sonnabend Nachmittag von Lübeck ab . Tie Post-
verbindnngen zwischen Deutschland und Lettland  auf dem
Landwege sind unterbrochen . Bost für Libau und Riga wird über
Stockholm geleitet . Mit Mitau besteht keine Verbindung.

)( Post nach Spanien.  Fortan können gewöhnliche
Briefe nach Spanien mit deutschen Schissen über Hamburg be¬
fördert werden . Abgang etwa dreiwöchentlich. Aufschrift:
„S chi f f s b r i e f ü b e r Hamburg " . Beförderungsdauer bei
unmittelbarer Fahrt etwa 6, sonst! 9 Hs 10 Tage . 'Näheres bei
den Postanstalten.

Bekauutmachnng.
Die Bersorgungsstelle Oberlahnstein hält im Monat

Januar 1920 im Unterlahnkreis Auskunfts - und Bera-
tunosstunden wie folgt ab:

Am Freitag , den 2. Januar in Diez von 8—10,30 Uhr
dom. bei Gastwirt Diehl (Markt ).

Am Freitag den 9. Januar in Nassau von 12—2,30 Uhr
nachm, im Rathaus.

Am Freitag , den 16. Januar in Diez von 8 —10.30 Uhr
vorm , bei Gastwirt Diehl (Marlt ).

Am Freitag , den 23. Januar in Nassau von 12 - 2,39 Uhr
nachm, im Rathaus.

Atn Freitag , den 30. Januar in Diez von 8—10.30 Uhr
vorm , bei Gastwirt Diehl (Markt ).

Bersorgungsstelfe Oberlahnstrin.
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